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Beschlussvorlage 

 
Vorlage-Nr.: BV/0256/2014  Datum: 29.04.2014

Baudezernent 

Verfasser: 62-Amt für Stadtvermessung und 
Bodenmanagement 

Az: 62/Pau 

Gremienweg: 
 

 
 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Stadtrat 

 

22.05.2014 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Haupt- und Finanzausschuss 

 

12.05.2014 

TOP  nicht öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 
 
Betreff: Bewilligung überplanmäßiger Haushaltsmittel im Investitionshaushalt 

2013 beim Projekt: P621007 / Allgemeiner unbebauter Grunderwerb 
 
Beschlussentwurf:  
Der Stadtrat beschließt im Investitionshaushalt 2013, Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und 
Verkehr“ bei dem Projekt: P621007 / Allgemeiner unbebauter Grunderwerb  
 

1. die Bewilligung einer überplanmäßigen  Auszahlung für Sachanlagen in Höhe von 
57.308,47 € 

2. die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung für Sachanlagen in gleicher Höhe 
durch  Minderauszahlungen bei dem Projekt: P661126 / Herstellung von 
Verkehrszeichenbrücken  

 
Begründung:  
Im Investitionshaushalt 2013 sind für den Erwerb von unbebautem Grundbesitz unter der 
Projekt-Nummer: P621007 globale Haushaltsmittel in Höhe von 80.000,00 € veranschlagt 
worden. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2013 wurde festgestellt, dass im Projekt 
Auszahlungen in Höhe von insgesamt 137.308,47 € gebucht wurden, so dass der 
Haushaltsansatz um 57.308,47 € überschritten wurde.  
 
Damit durch das Amt für Wirtschaftsförderung eine rund 2,1 ha große Grundstücksfläche in 
2013 veräußert werden konnte, mussten im Vorfeld durch das Amt für Stadtvermessung und 
Bodenmanagement „Störparzellen“, die sich im v. g. Bereich befunden haben,  zu einem 
Kaufpreis in Höhe von 58.976,00 € über das o. a. Projekt P621007 erworben werden. Dabei 
sollte die haushaltstechnische Finanzierung durch entsprechende Einzahlungen beim Projekt 
P621007 gesichert sein,  da gemäß Haushaltsvermerk Mehreinzahlungen zu 
Mehrauszahlungen (unechter Deckungsvermerk) berechtigen. Die Bewilligung 
überplanmäßiger Mittel ist dann nicht erforderlich.  
 
Nachdem die „Störparzellen“ erworben wurden, konnte durch das Amt für 
Wirtschaftsförderung die 2,1 ha große Grundstücksfläche mit Notarvertrag vom 15.11.2013  
zu einem Kaufpreis von 797.239,00 € (fällig: 20.12.2013) veräußert werden.  

Koblenz – Magnet am Deutschen Eck: 
 

Die Stadt zum Bleiben. 
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Aufgrund der Tatsache, dass der Käufer den Kaufpreis erst am 15.01.2014 entrichtet hat, 
erfolgen die Buchungen auf der Grundlage des Kassenwirksamkeitsprinzips im Haushalt 2014 
und nicht wie vorgesehen im Jahr 2013, mit der Folge, dass in 2013 keine ausreichenden 
Einzahlungen zur Deckung zur Verfügung standen.  
 
Deshalb sind aus formellen Gründen für das Haushaltsjahr 2013 überplanmäßige 
Auszahlungen für Sachanlagen in Höhe von 57.308,47 € bei gleichzeitiger Deckung des 
Betrages durch Minderauszahlungen bei dem Projekt P661126 / Herstellung von 
Verkehrszeichenbrücken bereitzustellen.  
 
 
 


